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Philosophische Fakultät I
Institut für Philosophie

Prüfungsordnung

für das Studium der Philosophie als Zweitfach innerhalb
des Bachelorstudiengangs

Gemäß § 17 Absatz (1) Ziffer 1 Vorläufige Verfassung der
Humboldt-Universität zu Berlin (Amtliches Mitteilungs-
blatt der HU Nr. 08/2002) hat der Fakultätsrat der Philo-
sophischen Fakultät I am 03. November 2004 die folgen-
de Prüfungsordnung erlassen.*
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Teil I Allgemeine Bestimmunge

§ 1 Geltungsbereich

Die Prüfungsordnung regelt Ziele, Inhalt und Struktur
des Zweitfachstudiums innerhalb des Bachelorstudien-
gangs an der Humboldt-Universität zu Berlin. Sie gilt in
Verbindung mit der Studienordnung für den betreffen-
den Studiengang.

§ 2 Fächerkombination

Ob Philosophie als Zweitfach innerhalb eines Bache-
lorstudiums an der Humboldt-Universität zu Berlin ge-
wählt werden darf, regeln die Studien- und Prüfungsord-
nung des Instituts, an dem das Kernfach des B.A. studiert
wird.

§ 3 Regelstudienzeit und Studienumfang

(1) Die Regelstudienzeit des Zweitfachs Philosophie be-
trägt vier Semester.

(2) Im Zweitfach Philosophie sind insgesamt 60 Stu-
dienpunkte (im folgenden: „SP“) zu erbringen.

§ 4 Studienpunkte und Noten

(1) Im Bachelorstudiengang werden quantitative und
qualitative Anforderungen kombiniert. Dies erfolgt durch
die Verknüpfung von SP und Noten.

(2) Ein SP steht für 30 Zeitstunden Arbeitsaufwand, wo-
bei die Zeit für die Vor- und Nachbereitung der Lehrver-
anstaltungen, für das Selbststudium und ggf. für die Ab-
fassung einer Hausarbeit berücksichtigt wird.

(3) Die qualitative Bewertung erfolgt durch die Vergabe
von Noten für Prüfungsleistungen.

(4) Sofern eine Modulprüfung aus mehreren Teilprüfun-
gen besteht, ergibt sich die Modulnote durch die Ver-
rechnung der gemäß den SP der Lehrveranstaltungen
gewichteten Teilnoten.
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§ 5 Studiennachweise

Folgende Studiennachweise gelten:
- Modulabschlussbescheinigungen
- Bescheinung über die Teilnahme an der Studien-

fachberatung

§ 6 Modulabschlussbescheinigungen

Nachdem ein Modul erfolgreich abgeschlossen worden
ist, erhält die Studentin oder der Student eine Bescheini-
gung, aus der die besuchten Lehrveranstaltungen, die er-
brachten Studien- und Prüfungsleistungen, deren Beno-
tung, die erworbenen SP sowie die Note des Moduls her-
vorgehen. Diese Bescheinigung stellt eine/einer der Leh-
renden aus, bei denen innerhalb des Moduls Lehrveran-
staltungen besucht wurden, oder das Prüfungsamt aus.
Hierzu sind die betreffenden Nachweise vorzulegen.

§ 7 Anrechnung von Studienzeiten, Studienleis-
tungen und Prüfungsleistungen

(1) Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen im
Fach Philosophie aus dem Geltungsbereich des HRG
werden ohne Gleichwertigkeitsprüfung anerkannt, sofern
ihr Anteil an den im Zweitfachstudium Philosophie zu
erbringenden Leistungen ein Drittel (20 SP) nicht über-
steigt.

(2) Bei der Anerkennung von Studienzeiten, Studien- und
Prüfungsleistungen im Fach Philosophie, die außerhalb
des Geltungsbereichs des HRG erbracht worden sind,
sind die von der Kultusminister- und Hochschulrekto-
renkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen so-
wie die Vereinbarungen im Rahmen von Hochschulpart-
nerschaften zu beachten.

(3) Für Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen
in staatlich anerkannten Fernstudien gelten Abs. 1 und 2
entsprechend.

(4) Im Ausland abgelegte Prüfungen und andere erbrach-
te Leistungen werden grundsätzlich anerkannt, in Zwei-
felsfällen entscheidet der Prüfungsausschuss des Insti-
tuts für Philosophie.

(5) Im Fall des Wechsels des bisherigen Studiengangs
werden bereits erbrachte universitäre Studienzeiten, Stu-
dien- und Prüfungsleistungen anerkannt, wenn Gleich-
wertigkeit festgestellt ist. Die Entscheidung darüber trifft
der Prüfungsausschuss.

(6) Die Studentin oder der Student hat die für die An-
rechnung erforderlichen Unterlagen vorzulegen und den
Antrag auf Anerkennung beim zuständigen Prüfungs-
ausschuss einzureichen.

Teil II Prüfungen und Abschluss des
Zweitfachstudiums

§ 8 Prüfungsausschuss

(1) Für den Bachelorstudiengang Philosophie ist der Prü-
fungsausschuss des Instituts für Philosophie zuständig.
Er wird auf Vorschlag der im Rat vertretenen Gruppen
durch den Institutsrat eingesetzt, besteht aus fünf Mit-
gliedern und setzt sich wie folgt zusammen:

- drei (Junior)Professorinnen/(Junior)Professoren,
- eine akademische Mitarbeiterin/ein akademischer

Mitarbeiter,
- eine Studentin/ein Student.

(2) Der Prüfungsausschuss wählt aus der Mitglieder-
gruppe der Hochschullehrer eine Vorsitzende/einen Vor-
sitzenden und eine Stellvertreterin/einen Stellvertreter.

(3) Die Amtszeit des Prüfungsausschusses beträgt drei
Jahre. Für Studierende beträgt die Amtszeit in der Regel
ein Jahr. Eine Wiederwahl ist möglich. Die Mitglieder des
Ausschusses üben ihr Amt nach Ablauf einer Amtsperio-
de weiter aus, bis Nachfolgerinnen/Nachfolger gewählt
worden sind und diese ihr Amt angetreten haben. Der
Fakultätsrat kann mit der Mehrheit der Mitglieder vor
Ablauf der Amtszeit einen anderen Prüfungsausschuss
bestellen.

(4) Der Prüfungsausschuss kann durch Beschluss Zu-
ständigkeiten auf die Vorsitzende/den Vorsitzenden und
deren Stellvertreterin/Stellvertreter übertragen.
Der Prüfungsausschuss
- bestellt die Prüferinnen/Prüfer,
- achtet darauf, dass die Prüfungsbestimmungen ein-

gehalten werden,
- berichtet regelmäßig dem Fakultätsrat über die Ent-

wicklung der Prüfungs- und Studienzeiten,
- entscheidet über die Anrechnung von Studienzeiten,

Studienleistungen und Prüfungsleistungen,
- gibt Anregungen zur Studienreform und legt die

Verteilung der Prüfungs- und Gesamtnoten offen.

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das
Recht, bei der Abnahme der Prüfungen zugegen zu sein.

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sind zur
Amtsverschwiegenheit verpflichtet. Sofern sie nicht dem
öffentlichen Dienst angehören, sind sie durch die Vorsit-
zende/den Vorsitzenden entsprechend zu verpflichten.

§ 9 Prüferinnen und Prüfer

Zu Prüferinnen/Prüfern werden (Junior)Professorinnen/
(Junior)Professoren und habilitierte akademische Mitar-
beiterinnen/Mitarbeiter bestellt. Davon abweichend dür-
fen nichthabilitierte akademische Mitarbeiterinnen/Mit-
arbeiter und Lehrbeauftragte zu Prüferinnen und Prüfern
nur bestellt werden, soweit sie zu selbstständiger Lehre
berechtigt sind und wenn (Junior)Professorinnen/(Ju-
nior)Professoren oder habilitierte akademische Mitarbei-
terinnen/Mitarbeiter für Prüfungen nicht zur Verfügung
stehen. Studienbegleitende Prüfungen (Modulprüfungen
bzw. deren Teilprüfungen) können auch von den jeweili-
gen Lehrkräften abgenommen werden.

§ 10 Regelung zum Nachteilsausgleich

Weist eine Studentin/ein Student nach, dass er oder sie
wegen länger andauernder oder ständiger körperlicher
Beeinträchtigungen bzw. Behinderungen nicht in der La-
ge ist, Prüfungsleistungen und Studienleistungen ganz
oder teilweise in der vorgesehenen Form zu erbringen,
legt der Prüfungsausschuss auf schriftlichen Antrag in
Absprache mit der Studentin/dem Studenten und der
Prüferin/dem Prüfer Maßnahmen fest, wie gleichwertige
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Prüfungsleistungen und Studienleistungen innerhalb ei-
ner verlängerten Bearbeitungszeit oder in anderer Form
erbracht werden können.

§ 11 Aufbau der Abschlussprüfung im Zweitfach

Die Abschlussprüfung im Zweitfach Philosophie besteht
aus den Prüfungen für die einzelnen Module.

§ 12 Bewertung der Prüfungsleistungen und No-
tenbildung

(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen wer-
den von den jeweiligen Prüferinnen oder Prüfern festge-
setzt. Für jede Prüfung werden die Leistungen durch
Vergabe einer der folgenden Noten bewertet:

1,0; 1,3 – sehr gut
1,7; 2,0; 2,3 – gut
2,7; 3,0; 3,3 – befriedigend
3,7; 4,0 – ausreichend
5,0 – nicht ausreichend

Die Bewertung ist jeweils sowohl numerisch als auch
verbal anzugeben.

(2) Die Benotung einer schriftlichen Prüfungsleistung
muss durch den Prüfer in schriftlicher Form begründet
werden. Aus der Begründung muss hervorgehen, auf-
grund welcher Stärken bzw. Schwächen der Prüfungsleis-
tung die Note bestimmt wurde.

(3) Falls eine Modulprüfung aus mehreren Teilprüfungen
besteht, errechnet sich die Note des Moduls aus den No-
ten der Teilprüfungen, die gemäß dem Anteil der SP der
Lehrveranstaltungen an der Gesamtzahl der SP des Mo-
duls gewichtet werden. Dabei wird nur die erste Dezimal-
stelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren
Stellen werden ohne Rundung gestrichen.

§ 13 Zulassungsvoraussetzungen für die Modul-
prüfungen

Voraussetzung für die Teilnahme an den Modulprüfun-
gen bzw. an deren Teilprüfungen ist die fristgemäße
Anmeldung im Prüfungsamt.

§ 14 Zweck der Prüfungen

Durch die Prüfungen soll nachgewiesen werden, dass die
wesentlichen Lernziele des Moduls erfüllt worden sind.
Diese studienbegleitenden Prüfungen geben den Studie-
renden Klarheit über ihren bisherigen Studienerfolg. Sie
erweisen weiterhin, ob die Kandidatin oder der Kandidat
über die für eine erfolgreiche Weiterführung des Studi-
ums notwendigen Grundlagen, Kenntnisse und Fähigkei-
ten verfügt.

§ 15 Art und Umfang der Prüfungen

(1) In den Vorlesungen findet die Prüfung in der Regel in
Form einer zweistündigen Klausur oder einer 20-mi-
nütigen mündlichen Prüfung statt. Die Einzelheiten wer-
den von den Lehrenden festgelegt.

(2) In den Seminaren finden die Prüfungen in der Regel
als schriftliche Leistungsüberprüfung durch Anfertigung
einer Hausarbeit oder mehrerer Essays statt. Der Umfang

einer Hausarbeit sollte ca. 10 Seiten betragen. Die Ein-
zelheiten werden von den Lehrenden festgelegt.

(3) Die wesentlichen Gegenstände einer mündlichen Prü-
fung sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis
ist im Anschluss an die Prüfung bekannt zu geben.

§ 16 Antrag auf Abschluss des Zweitfachstudiums

(1) Der Abschluss des Zweitfachstudiums Philosophie
wird auf Antrag vom Prüfungsamt  bescheinigt. Dem An-
trag sind folgende Unterlagen beizufügen:
- der Nachweis der Immatrikulation für einen Bache-

lorstudiengang an der Humboldt-Universität zu
Berlin mit Philosophie als Zweitfach; die Kandidatin
oder der Kandidat soll in den beiden letzten Studien-
semestern vor Antragstellung an der HU studiert
haben; über Ausnahmen entscheidet der Prüfungs-
ausschuss

- Bescheinigung über den Abschluss des Moduls „Ein-
führung in die Philosophie“

- Bescheinigung über den Abschluss des Moduls „Lo-
gik“

- Bescheinigung über den Abschluss des Moduls
„Theoretische Philosophie“

- Bescheinigung über den Abschluss des Moduls
„Praktische Philosophie“

- Bescheinigung über den Abschluss des Moduls
„Wahlfrei“

- Bescheinigung über die Teilnahme an der Studien-
fachberatung

(2) Studierende, die nach Abschluss des Bachelorstudien-
gangs ein Studium im lehramtsbezogenen Masterstu-
diengang aufnehmen wollen, haben neben den in Absatz
(1) genannten Unterlagen die Bescheinigung über den
Abschluss des Moduls „Fachdidaktik“ vorzulegen. Der
Umfang des Moduls „Wahlfrei“ beträgt für sie nur 10 SP
statt 18 SP (vgl. Studienordnung, § 11 Absatz (1) und (3)).

§ 17 Bildung der Gesamtnote und Bescheinigung
über den Abschluss des Zweitfachstudiums

(1) In die Gesamtnote für das Zweitfach fließen die Noten
der einzelnen Module gemäß ihrem Anteil an den insge-
samt zu erbringenden SP im Zweitfachstudium Philoso-
phie ein. Dabei werden die jeweiligen Noten mit der Zahl
der einbezogenen SP multipliziert, dann addiert und
durch die Summe der einbezogenen SP dividiert. Es wird
nur eine Stelle hinter dem Komma berücksichtigt.

(2) Für die Bildung der Gesamtnote gilt die gleiche No-
tenskala wie für die Noten der Modulprüfungen und der
Modulteilprüfungen (vgl. § 12 Absatz (1)).

(3) Das Zweitfachstudium gilt als erfolgreich abgeschlos-
sen, wenn das Prädikat eines jeden Moduls mindestens
„ausreichend“ lautet.

(4) Falls alle Module mit „sehr gut“ bestanden wurden,
wird das Gesamturteil „mit Auszeichnung“ erteilt.

(5) Aus der Bescheinigung über den Abschluss des Zweit-
fachstudiums gehen die studierten Module, die jeweils in
ihnen erbrachten Studienpunkte sowie die Noten der
Module hervor.
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(6) Auf der Bescheinigung über den Abschluss des Zweit-
fachstudiums wird die Gesamtnote auch gemäß ECTS als
ECTS-Grade und verbal angegeben. Die Festlegung der
Bewertung gemäß ECTS erfolgt, ausgehend von der nu-
merischen deutschen Note, gemäß der folgenden Tabelle:

Deutsche Note ECTS-Grade ECTS-Bewertung
verbal

1,0 – 1,5 A excellent
1,6 – 2,0 B very good
2,1 – 3,0 C good
3,1 – 3,5 D satisfactory

3,6 – 4,0 E sufficient
4,1 – 5,0 FX/F fail

(7) Die Bescheinigung über den Abschluss des Zweit-
fachstudiums trägt das Datum des Tages, an dem die letz-
te Prüfung abgelegt worden ist. Sie ist vom Vorsitzenden
des Prüfungsausschusses zu unterschreiben.

§ 18 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungs-
verstoß

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht bestanden“
bewertet, wenn die Kandidatin oder der Kandidat zu ei-
nem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht er-
scheint, oder wenn sie oder er nach Beginn der Prüfung
ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt.

(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend
gemachten Gründe müssen dem Prüfungsausschuss un-
verzüglich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei
Krankheit der Kandidatin oder des Kandidaten wird die
Vorlage eines ärztlichen Attestes gefordert. Werden die
Gründe anerkannt, so wird ein neuer Prüfungstermin
anberaumt. Die Entscheidung wird der Studentin oder
dem Studenten durch den Prüfungsausschuss mitgeteilt.
Die bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse sind in die-
sem Fall anzurechnen.

(3) Versucht die Kandidatin oder der Kandidat, das Er-
gebnis ihrer oder seiner Prüfungsleistung durch Täu-
schung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu
beeinflussen, gilt die Prüfungsleistung als „nicht bestan-
den“. Eine Kandidatin oder ein Kandidat, die oder der den
ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von
der jeweiligen Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer oder
Aufsichtführenden von der Fortsetzung der Prüfungsleis-
tung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die
betreffende Prüfungsleistung als „nicht bestanden“. In
schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss die
Kandidatin oder den Kandidaten von der Erbringung wei-
terer Prüfungsleistungen ausschließen.

(4) Die Kandidatin oder der Kandidat kann innerhalb von
acht Wochentagen verlangen, dass die Entscheidungen
nach Absatz 3 Satz 1 und 2 vom Prüfungsausschuss ü-
berprüft werden. Belastende Entscheidungen sind der
Kandidatin oder dem Kandidaten unverzüglich mitzutei-
len, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung
zu versehen.

§ 19 Bestehen und Nichtbestehen
(1) Eine Prüfung bzw. eine Teilprüfung gilt als bestanden,
wenn die Note mindestens „ausreichend“ lautet. Ein Mo-
dul ist bestanden, wenn alle in ihm erworbenen Teilnoten
mindestens „ausreichend“ lauten.

(2) Sofern eine Modulprüfung aus mehreren Teilprüfun-
gen besteht, gilt die Modulprüfung als endgültig nicht
bestanden, wenn mindestens eine der Teilprüfungen
endgültig nicht bestanden wurde.

§ 20 Wiederholung

(1) Modulprüfungen bzw. deren Teilprüfungen können
auf Antrag beim Prüfungsamt innerhalb von sechs Mona-
ten nach der Bekanntgabe des Ergebnisses des ersten
Versuchs zweimal wiederholt werden. Wird eine bestan-
dene Prüfung wiederholt, so gilt die bessere der bei-
den/drei Noten.

(2) Der Prüfungsausschuss stellt sicher, dass die Studen-
tin oder der Student eine Wiederholungsprüfung spätes-
tens am Beginn des auf die nicht bestandene Prüfung
folgenden Semesters aufnehmen kann. Eine nicht be-
standene Prüfung kann frühestens vier Wochen, vom Ta-
ge des Nichtbestehens an gerechnet, wiederholt werden.

Teil III Schlussbestimmungen

§ 21 Ungültigkeit von Prüfungsleistungen

(1) Hat die Kandidatin oder der Kandidat bei einer Prü-
fung getäuscht und wird diese Tatsache nach der Aus-
händigung der Bescheinigung über den Abschluss des
Zweitfachstudiums bekannt, so kann der Prüfungsaus-
schuss nachträglich die Noten für diejenigen Prüfungs-
leistungen, bei deren Erbringung die Kandidatin oder der
Kandidat getäuscht hat, entsprechend berichtigen und die
Prüfung ganz oder teilweise für „nicht bestanden“ erklä-
ren.

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu ei-
ner Prüfung nicht erfüllt, so dass die Kandidatin oder der
Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsa-
che erst nach der Aushändigung der Bescheinigung über
den Abschluss des Zweitfachstudiums bekannt, so wird
dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt.

§ 22 Einsicht in die Prüfungsakten

Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsver-
fahrens wird der Kandidatin oder dem Kandidaten auf
Antrag in angemessener Frist Einsicht in ihre oder seine
schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf bezogenen
Gutachten der Prüfung und in die Prüfungsprotokolle
gewährt.

§ 23 Inkrafttreten

Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröf-
fentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der Hum-
boldt-Universität in Kraft.
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